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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

§ 3
Grundgebühren

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) der verwende-
ten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück
nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die
Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen
Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind,
wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche
Wasserentnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt 

a) bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer:

bis 2,5 m3/h 10,70 EUR/Monat
bis 6,0 m3/h 25,68 EUR/Monat
bis 10,0 m3/h 42,80 EUR/Monat

b) bei der Verwendung von Großwasserzählern mit Nenndurchfluss
inkl. der gesetzl. Umsatzsteuer:

bis 15,0 m3/h 64,20 EUR/Monat
bis 25,0 m3/h 107,00 EUR/Monat
bis 40,0 m3/h 171,20 EUR/Monat
bis 60,0 m3/h 256,80 EUR/Monat
bis 150,0 m3/h 642,00 EUR/Monat

c) Bei der Verwendung von Verbundzählern wird die Grundgebühr
nach dem Nenndurchfluss des größeren Zählers berechnet.

GEBÜHRENSATZUNG

zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS)
der Stadt Lauscha 

vom 24.10.2005   

Aufgrund der §§ 2, 12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September
2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des
ThürKAG und des Thüringer Wassergesetzes vom 17. Dezember 2004
(GVBl. S. 889) erlässt die Stadt Lauscha folgende Satzung:

§ 1
Abgabenerhebung

Die Stadt Lauscha erhebt nach Maßgabe dieser Satzung:

1. Benutzungsgebühren für die Benutzung der öffentlichen Wasserver-
sorgungseinrichtung (Grundgebühren und Verbrauchsgebühren),

2. Kosten für Grundstücksanschlüsse, soweit sie nicht Teil der öffentli-
chen Wasserversorgungseinrichtung sind.

§ 2
Gebührenerhebung

Die Stadt Lauscha erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungsein-
richtung Grund- und Verbrauchsgebühren.
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(3) Für Bauwasserzähler oder sonstige bewegliche Zähler wird
eine Grundgebühr inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von
1,64 EUR/Tag erhoben. 

§ 4
Verbrauchsgebühren

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserver-
sorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet.

(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgehalten. Er ist
durch die Stadt Lauscha zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermög-
licht wird oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

(1) Die Gebühr beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer
2,5052 EUR pro m3 entnommenen Wassers.

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasser-
zähler verwendet, so beträgt die Gebühr inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer 2,5052 EUR pro m3 entnommenen Wassers.

§ 5
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit dem Verbrauch.

(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Die
Stadt Lauscha teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich
mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der monatlichen
Grundgebührenschuld.

§ 6
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist
auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes.
Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(2) Soweit Abgabenpflichtiger der Eigentümer oder Erbbauberechtigte
eines Grundstücks ist und dieser nicht im Grundbuch eingetragen ist
oder sonst die Eigentums- oder Berechtigungslage ungeklärt ist, so ist
derjenige abgabenpflichtig, der im Zeitpunkt des Entstehens der
Abgabepflicht der Besitzer des betroffenen Grundstücks ist. Bei einer
Mehrheit von Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe seines
Anteils am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet.

§ 7
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Ver-
brauchsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.03., 15.05., 15.08. und 15.11.
jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe je eines Fünftels der Jahresab-
rechnung des Vorjahres zu leisten. 

Fehlt eine solche Vorjahresberechnung, so setzt die Stadt die Höhe
der Vorausleistungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches
fest.

§ 8
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung,
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhal-
tung des Teils des Grundstücksanschlusses im Sinne des § 3 WBS,

der sich nicht im öffentlichen Straßengrund befindet, sind der Stadt
Lauscha in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maß-
nahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstat-
tungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtig-
ter ist.

(3) Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Bescheides fällig.

§ 9
Pflichten der Gebührenschuldner

Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Lauscha für die Höhe
der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und
über den Umfang dieser Veränderungen Auskunft zu erteilen.

§ 10
In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft.

(2) Sie tritt bis zur Übernahme der Zuständigkeit für den Ortsteil Ernst-
thal nur für das Stadtgebiet Lauscha ohne den Ortsteil Ernstthal in
Kraft.

(3) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserbe-
nutzungssatzung (BGS-WBS) der Stadt Lauscha vom 10.12.2001,
zuletzt geändert am 07.10.2002, außer Kraft.

(4) Unabhängig von § 10 Abs. 3 treten § 1 Ziffer 1 und die §§ 2 - 10 der
BGS-WBS der Stadt Lauscha vom 10.12.2001, zuletzt geändert am
07.10.2002, rückwirkend zum 01.01.2005 außer Kraft.

Lauscha, den 03.11.2005  

Stadt Lauscha

Fritz Köhler
Bürgermeister

Informationen 
aus dem Wasserwerk Lauscha

1. Abwasserhausanschlüsse

Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sowie von privaten Bau-
maßnahmen treten immer wieder Fragen zu den Abwasser-
grundstücksanschlüssen auf. Wir geben hierzu folgende Erläu-
terungen:

Bei den Kanalbaumaßnahmen werden die Hauptsammler in
der Straße sowie der öffentliche Teil der Grundstücksan-
schlüsse hergestellt. Der öffentliche Teil ist der Teil, der in der
Straße und im Gehweg liegt (öffentlicher Straßengrund).
Selbstverständlich ist es sinnvoll, bereits bei den Kanalbau-
maßnahmen die Anschlüsse auf das Grundstück legen zu las-
sen und an der Grundstücksgrenze den Kontrollschacht setzen
zu lassen. 

Die Kosten hierfür trägt nach Thüringer Kommunalabgaben-
gesetz (§ 14 ThürKAG) in Verbindung mit der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt
Lauscha der Grundstückseigentümer. Wir bitten in diesem
Zusammenhang die Anlieger der Straßen, bei denen Straßen-
baumaßnahmen durchgeführt werden (Ahornstraße, Ober-

3

landstraße), die Lage der Hausanschlüsse zu überprüfen und
sich gegebenenfalls mit uns in Verbindung zu setzen. Es wäre
schade, wenn die erforderlichen Maßnahmen jetzt nicht durch-
geführt würden und die neuen Straßen und Gehwege später
wieder aufgegraben werden müssten.

Die Entwässerung erfolgt in Lauscha im Trennsystem, das
heißt, Schmutzwasser (aus Toiletten, Waschbecken, Spülen,
Waschmaschinen, Bädern und Duschen) und Niederschlags-
wasser (Dachrinnen, Hofentwässerungen, ggf. Quellen) sind
zu trennen und in getrennten Rohrleitungen in die entspre-
chenden Hauptsammler (Kanäle) einzuleiten. Diese Trennung
ist spätestens mit der Inbetriebnahrne der zentralen Kläranlage
erforderlich. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen auch die vorhan-
denen Kleinkläranlagen in Betrieb bleiben, das heißt, es darf
nur vorgereinigtes Abwasser der Kanalisation zugeführt wer-
den. Die Anlieger in den einzelnen Abschnitten erhalten von
uns entsprechende Informationen, wann die Kleinkläranlagen
stillgelegt werden können.

2. Rückerstattung der gezahlten Wasserbeiträge

Die Rückzahlung der gezahlten Wasserbeiträge erfolgt bis
15. November 2005. Grundlage der Rückzahlung sind Rück-
zahlungsbescheide. Deren Erstellung war mit erheblichen
Schwierigkeiten und entsprechendem Aufwand verbunden.
Die Arbeiten hierzu mussten vom Wasserwerk Lauscha
zusätzlich zu den sonstigen Tätigkeiten geleistet werden. Wir
bitten die Empfänger der Rückzahlung um Prüfung der lhnen
zugegangenen Bescheide. Bei Fragen oder gegebenenfalls
auftretenden Unrichtigkeiten bitten wir vor etwaigem Einle-
gen eines Widerspruches um Rücksprache mit dem Wasser-
werk Lauscha. Wir gehen davon aus, dass in einer Vielzahl
von Fällen eine Regelung/Korrektur in einfacher Weise mög-
lich ist.

3. Zählerablesung zur Jahresverbrauchsabrechnung

In den nächsten Tagen beginnt die Ablesung der Wasserzähler,
um die Jahresverbrauchsabrechnung erstellen zu können. Wir
bitten Sie darum, die Zähler für unsere Ableser zugänglich zu
machen bzw. zu halten.

Dr. W. Rempel
Werkleiter

ENDE AMTLICHER TEIL

Informationen der Stadtverwaltung

NICHTAMTLICHER TEIL

Änderung der Kontonummern
der Volksbank Saaletal e.G.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

für die Kunden der Volksbank Saaletal e.G. haben sich die Konto-
nummern geändert. Falls Sie Kunde der Volksbank Saaletal e.G.
sind und der Stadt Lauscha eine Einzugsermächtigung erteilt
haben, bitten wir Sie, uns die geänderte Kontonummer mitzutei-
len. Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns im Voraus.

Horter, Kämmerin

Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Werte Einwohner der Stadt Lauscha

Zur Abrundung der durchgeführten Baumaßnahmen „Rekon-
struktion Schmiedebach“ und „Straßenbau Köppleinstraße“ wird
Bildmaterial benötigt.

Wir bitten unsere Bürger, die Fotos von der Einbruchstelle des
Schmiedebaches in der Köppleinstraße (Bereich Hausnummer 3)
und Einmündungsbereich Hoher Weg aus dem April 1994 (Hoch-
wasserereignis wegen starker Niederschläge) haben, diese der
Stadt zeitweise zur Verfügung zu stellen und im Sekretariat der
Stadtverwaltung Lauscha, Zimmer 7, abzugeben. Die Fotos wer-
den nach Ergänzung unserer Unterlagen unbeschädigt zurück
gegeben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns im Voraus.

Köhler, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
anderer Körperschaften

Thüringer Landesgesellschaft mbH
Weimarische Straße 29b · 99099 Erfurt · Tel. 0361/4413147

Bestandsdokumentation für Gewässer 2. Ordnung
(mit einem Einzugsgebiet größer 10 km2)

des Freistaates Thüringen

Für die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) sind bis Ende 2009 Bewirtschaftungspläne und Maßnah-
menprogramme zur Erreichung des guten Zustandes in allen
Oberflächengewässern aufzustellen.

In diesem Zusammenhang hat das Thüringer Ministerium für
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU) die Thürin-
ger Landgesellschaft mbH (ThLG) mit der Organisation und der
Durchführung einer Bestandsdokumentation für Gewässer 2. Ord-
nung (mit einem Einzugsgebiet > 10 km2) des Freistaates Thürin-
gen beauftragt. Im Rahmen der Bestandsdokumentation erfolgen
im Zeitraum von Anfang November bis Ende November
Gewässerbegehungen zum Zwecke der Erfassung und Beschrei-
bung von Bauwerken am und im Gewässer sowie des Uferrand-
streifens.

Nach § 85 ThürWG sind die mit Berechtigungsausweis versehe-
nen Beauftragten der zuständigen Wasserbehörden (hier ThLG)
befugt, zur Durchführung dieser Arbeiten Gewässer zu befahren
und Grundstücke zu betreten.

Vor Betreten der Grundstücke sind die Eigentümer oder Nutzer zu
benachrichtigen.
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ÖFFENTLICHER TEIL

Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

14.11. Hanna Langhammer zum 69. Geburtstag
15.11. Rudi Wagner zum 69. Geburtstag
16.11. Hilde Köhler zum 79. Geburtstag
16.11. Lieselotte Petzold zum 71. Geburtstag
17.11. Luise Eichhorn zum 80. Geburtstag
17.11. Dora Liebermann zum 79. Geburtstag
18.11. Hilde Fölsche zum 79. Geburtstag
18.11. Hans-Peter Fritsche zum 71. Geburtstag
19.11. Herbert Höhn zum 82. Geburtstag
19.11. Rudi Zinner zum 79. Geburtstag
19.11. Lothar Greiner-Sebastian-Sohn zum 77. Geburtstag
19.11. Käthe Blum zum 73. Geburtstag
20.11. Ingeborg Greiner zum 80. Geburtstag
20.11. Frieda Huhn zum 74. Geburtstag
20.11. Elias Kob zum 74. Geburtstag
21.11. Lucie Scheler zum 75. Geburtstag
22.11. Ursula Mollnau zum 79. Geburtstag
22.11. Siegfried Resch zum 71. Geburtstag
22.11. Ute Heinz zum 69. Geburtstag
22.11. Helmut Schippel zum 68. Geburtstag
23.11. Margareta Milatz zum 87. Geburtstag
23.11. Lotte Müller-Zschach zum 74. Geburtstag
23.11. Erich Scheler zum 70. Geburtstag
24.11. Edgar Schröder zum 85. Geburtstag
24.11. Waltraud Heinz zum 70. Geburtstag
24.11. Hans-Georg Schote zum 65. Geburtstag
25.11. Traudel Fölsche zum 76. Geburtstag
25.11. Klaus Müller zum 70. Geburtstag
26.11. Gertrud Triebel zum 84. Geburtstag
27.11. Irmgard Weigel zum 85. Geburtstag
27.11. Willy Köhler-Sterz zum 81. Geburtstag
27.11. Liane Seibt zum 73. Geburtstag
27.11. Waltraud Schädel zum 72. Geburtstag
27.11. Marie Leipold zum 70. Geburtstag
27.11. Heinz Rauschardt zum 68. Geburtstag
27.11. Ralph-Hermann Jung zum 66. Geburtstag
28.11. Else Heinz zum 84. Geburtstag
28.11. Gerhard Goede zum 75. Geburtstag
28.11. Nelly Leipold-Haas zum 72. Geburtstag
29.11. Lina Knoth zum 79. Geburtstag
29.11. Johann Zeiser zum 76. Geburtstag
30.11. Paul Schmidt zum 84. Geburtstag
30.11. Lothar Hausdörfer zum 68. Geburtstag
30.11. Hans Greiner-Bär zum 67. Geburtstag
30.11. Anneliese Weschenfelder zum 65. Geburtstag
01.12. Laura Gößinger zum 89. Geburtstag
01.12. Rudolf Eichhorn zum 84. Geburtstag
01.12. Walter Greiner-Fuchs zum 74. Geburtstag
01.12. Heinz Kirchner zum 67. Geburtstag
02.12. Ekkehard Fölsche zum 80. Geburtstag
02.12. Lothar Abicht zum 77. Geburtstag
02.12. Wilhelm Blum zum 75. Geburtstag 
03.12. Walter Heinz zum 77. Geburtstag
03.12. Christa Hofmann zum 76. Geburtstag

Geburtstage   

03.12. Fritz Jenrich zum 69. Geburtstag
03.12. Hermann Klug zum 65. Geburtstag
04.12. Margarete Eichhorn-Jeremias-Sohn zum 80. Geburtstag
04.12. Günther Lehmann zum 75. Geburtstag
04.12. Adolf Sauer zum 67. Geburtstag
05.12. Gerhard Bodenstein zum 72. Geburtstag
05.12. Harald Walter zum 71. Geburtstag
06.12. Otto Müller-Sachs zum 83. Geburtstag
07.12. Hildegard Schwarz zum 73. Geburtstag
07.12. Lothar Zinner zum 69. Geburtstag
07.12. Marlise Porzel zum 68. Geburtstag
08.12. Ludwig Streng zum 74. Geburtstag
08.12. Frieda Müller zum 70. Geburtstag
09.12. Joachim Greiner-Mauschel zum 84. Geburtstag
09.12. Christa Möller zum 78. Geburtstag
09.12. Hermann Klug zum 70. Geburtstag
10.12. Ruth Klug zum 77. Geburtstag
10.12. Käthe Häfner zum 69. Geburtstag
10.12. Helga Löffler zum 66. Geburtstag
11.12. Charlotte Leipold-Büttner zum 75. Geburtstag
11.12. Lieselotte Jagnow zum 72. Geburtstag
11.12. Günter Greiner-Lar zum 66. Geburtstag

Wir gratulieren den Bürgern des Ortsteiles Ernstthal:

15.11 Irma Wege zum 78. Geburtstag
15.11. Joachim Müller-Welt zum 70. Geburtstag
17.11. Nelly Langer zum 79. Geburtstag
19.11. Ursula Schmidt zum 75. Geburtstag
19.11. Egon Steiner zum 75. Geburtstag
22.11. Hannelore Effenberger zum 66. Geburtstag
25.11. Lianne Poppner zum 71. Geburtstag
26.11. Ingrid Böhm-Schweizer zum 68. Geburtstag
27.11. Horst Poppner zum 71. Geburtstag
28.11. Hermann Böhm-Caspar zum 75. Geburtstag
30.11. Liselotte Neubauer zum 75. Geburtstag
01.12. Erhard Böhm zum 75. Geburtstag
01.12. Hanny Hampe zum 71. Geburtstag
02.12. Lotti Söllner zum 65. Geburtstag
04.12. Edith Löblich zum 84. Geburtstag
08.12. Renate Heumann zum 72. Geburtstag
11.12. Detlef Buchner zum 69. Geburtstag

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 9. Dezember 2005.

Redaktionsschluss ist der 30. November 2005.
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Die Arbeiterwohlfahrt informiert:

Spendenaufruf
der AWO Lauscha

Die AWO Lauscha sucht dringend einen Videorecorder für unse-
re Kinder. Sollten Sie ein noch funktionstüchtiges Gerät nicht
mehr benötigen, würden wir uns freuen, wenn Sie es uns kostenlos
überlassen würden.

Wir holen es auch gerne ab (Telefon-Nr. 2 03 59 – AWO-Ober-
mühle).

15 Jahre AWO Lauscha,
15 Jahre soziale Arbeit in unserer Stadt

Viele, Gäste konnten wir zu unserem 15-jährigen Bestehen
begrüßen. Besonders gefreut hat es uns, dass sich Herr Oswald
Marr, jetzt Landrat von Kronach, die Zeit genommen hat, bei
unserer Feier dabei zu sein. Vor 15 Jahren war er Bürgermeister
unserer Partnerstadt Küps und anwesend, als die AWO Lauscha
gegründet wurde.

Begrüßen konnten wir noch unseren Bürgermeister Fritz Köhler,
der ja auch seit 15 Jahren Mitglied der AWO Lauscha ist, MdB
Gerhard Botz, MdL Uwe Höhn, aus dem Landratsamt Sonneberg
H. P. Schmitz, Stefan Müller und Ante Krone, unser Landes-
jugendwerk und unseren Geschäftsführer des Kreisverbandes
Herrn Grießmann.

Gefreut hat es uns, dass auch viele Mitglieder unseres OV und
nicht zu vergessen unsere Ernstthaler AWO-Freunde gekommen
sind.

Die Vorbereitungen für unser Jubiläum liefen schon viele Tage
vorher. Unsere Jugendlichen und die Mitarbeiter renovierten den
Flur, das Geld stellte der OV zur Verfügung. Ein Dank an Maler-
geschäft Nils Petzold, der kostenlos die Renovierung des Vorhau-
ses übernahm. So konnten wir in entsprechender Umgebung unser
15-Jähriges feiern.

Unsere AWO-Kinder boten ein tolles Programm und unsere Gäste
nutzten die Gelegenheit, sich über die Arbeit der AWO Lauscha
zu informieren.

Danke sagen möchten wir den Landkreis, der Stadt Lauscha, MdL
Uwe Höhn, unseren Kreisverband und Mitgliedern, die mit einer
Geldspende den Grundstock für eine Schaukel im Außenbereich
für nächstes Jahr legten. Die Schaukel ist ein großer Wunsch unse-
rer AWO-Kinder, den wir 2006 erfüllen möchten.

Ein Danke geht auch an die Muttis unserer AWO-Kinder, die für
den leckeren Kuchen sorgten.

Termine

- Am Donnerstag, den 24. November 2005 laden wir in die
Begegnungsstätte zur „PartyLite“, ein Kerzenabend der
besonderen Art. Beginn ist 19.30 Uhr.

- Am Mittwoch, den 30. November 2005 laden wir unsere
Geburtstagskinder der Monate Oktober und November in
die Begegnungsstätte ein. Unsere AWO-Kinder werden die
Senioren mit einem Programm erfreuen. Natürlich sind auch
alle anderen Senioren herzlichst eingeladen. Beginn ist 15.00
Uhr.

Bitte vormerken! 

- Am Freitag, den 2. Dezember 2005, um 18.00 Uhr laden wir
unsere AWO-Mitglieder zu einem Adventsabend in die Kita
„Hüttengeister“ ein. Als Gäste können wir die Tanzgruppe
unseres Jugendgemeinschaftswerkes begrüßen.

- Am Mittwoch, den 21. Dezember 2005 laden wir zur
Seniorenweihnachtsfeier in die Begegnungsstätte ein.
Beginn ist 15.00 Uhr.
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Stadtverwaltung Lauscha
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha
Tel.: 03 67 02/29 00
Fax: 03 67 02/2 90 23

Das Amtsblatt wird bis auf weiteres kostenfrei im Stadtgebiet verteilt. Zu
beachten gilt, dass die kostenfreie Verteilung des Amtsblattes im Stadtgebiet
lediglich eine Serviceleistung der Stadt darstellt. Ein Anspruch, das Amtsblatt
auf diese Weise regelmäßig zu erhalten, besteht nicht.

VIELEN HERZLICHEN DANK
an alle Gratulanten für die Glückwünsche zu meinem

80. GEBURTSTAG.
Meiner Familie und allen fleißigen Helfern möchte

ich danken für die gute Vorbereitung und
Gestaltung meines Ehrentages.

EUER THEO
Lauscha, im Oktober 2005
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Um 19.00 Uhr rief Frau Polster alle Anwesenden auf zum Lam-
pionumzug. Gemeinsam ging es vom Kirchplatz in die Ahorn-
straße und über den Schulsteig zur Kirchstraße. Dort wurden die
kleinen Lampionträger schon vom Bläsernachwuchs der Stadtka-
pelle Lauscha unter der Leitung von Volker Sesselmann erwartet.
„Mit Musik geht alles besser“ sagt man, und so marschierten Kin-
der und Eltern, angeführt von Frau Polster, fröhlich hinter der Blä-
sergruppe her zurück zum Kirchplatz.

Dort wurden zum Abschluss der Veranstaltung noch die Sieger
der „Kirchenrallye“ geehrt.

Da alle doch recht durchgefroren waren, nachdem sie so lange
Wind und Wetter getrotzt hatten, fanden die wirklich leckeren
Bratwürste am Imbiss Hausdörfer aus Steinach auf dem Kirch-
platz anschließend reißenden Absatz.

Wünschen wir der Kinderkirchweih im nächsten Jahr schon jetzt
besseres Wetter, damit vielleicht mehr Kinder (und natürlich auch
gerne mehr Eltern) den Weg dahin finden.

Allen, die diesmal dabei waren, hat es auf jeden Fall Spaß
gemacht!

Claudia Hein

Kinderkirchweih in Lauscha 

Leider hatte Petrus keinen Sonnenschein übrig, als im Rahmen des
Lauschaer Kirchweihfestes dieses Jahr zum dritten Mal eine eige-
ne Veranstaltung für die jüngere Generation durchgeführt wurde.
Und so kamen (vermutlich aufgrund des schlechten Wetters) lei-
der nur wenige Kinder zur „Kinderkirchweih“.

Dabei hatten sich die Veranstalter große Mühe gegeben. Gemein-
sam mit Karoline Raßbach, Anna-Maria Renner, Silvio Giebler
und Heike Renner hatte Pastorin Polster verschiedene Spielstatio-
nen vorbereitet. So konnte man im Pfarrhaus sein Geschick beim
Riesenmikado, Kegeln oder Büchsenwerfen unter Beweis stellen
und am Maltisch seiner Fantasie freien Lauf lassen. In der Winter-
kirche gab es eine Tombola und einen Flohmarkt, wo man die
Qual der Wahl hatte zwischen Spielsachen, Schmuck und Parfüm
und Glaswaren aus der heimischen Produktion.

Die Größeren testeten ihr Wissen zum Thema Kirche bei einer
„Kirchenrallye“. Dabei galt es unter anderem, Fragen nach der
Höhe unseres Kirchturmes, nach dem Grundstein der Kirche oder
nach biblischen Ereignissen, die in der Kirche bildlich dargestellt
sind, zu beantworten.

Die Kleineren brachten indessen im Pfarrhaus mit Begeisterung
eine Riesenmenge bunter Luftballons zum Platzen, besonders,
nachdem sie gemerkt hatten, dass in den Luftballons Bonbons ver-
steckt waren.

Einen besonderen Augen- und Ohrenschmaus konnte man im Ein-
gangsbereich der Kirche erleben, denn dort stand Christian
Trappe, Kirchenrat i.R., mit seiner Drehorgel. „Ich bin auf
Wunsch von Pastorin Polster aus Eisenach hierher gekommen“,
erklärte Herr Trappe. „Ich drehe meine Drehorgel eigentlich aus
drei Gründen“, fuhr er fort, „erstens natürlich, um den Leuten, die
mir zuhören, eine Freude zu bereiten, zweitens, um damit auch
Spenden für „Brot für die Welt“ zu sammeln und drittens, weil es
mir auch selber viel Freude macht.“

Kinderkirchweih

Seit 10 Jahren Wegweiser im Steuerdschungel

Alle Jahre wieder, Mitte Januar bis Ende Mai, müssen viele
Arbeitnehmer dem Finanzamt eine Einkommensteuererklärung
vorlegen. Für viele ein Graus, lästig oder auch einfach zu kompli-
ziert. Abhilfe versprechen der Steuerberater, der meist aber ein
sehr hohes Honorar verlangt, oder Computer-Programme, die
wiederum oft nicht individuell genug sind. Eine weitere Alternati-
ve kann die Zuhilfenahme eines Lohnsteuerhilfevereins sein.

Altbayerischer
Lohnsteuerhilfeverein e.V.
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Seit 10 Jahren leitet Hartmut Bergmann die Beratungsstelle des
Altbayerischen Lohnsteuerhilfevereins e.V. in Lauscha/Neuhaus.
„Vielen sind wir unbekannt“, bedauert Bergmann vom Altbayeri-
schen.

Die Aufnahmegebühr ist einmalig zu entrichten und beträgt 10,00
Euro. Der Jahresbeitrag ist sozial nach dem Einkommen gestaf-
felt. Während beim Altbayerischen Arbeitnehmer mit einem Ein-
kommen bis 10.000 Euro gerade mal 45,00 Euro und Arbeitneh-
mer mit einem Einkommen von über 70.000 Euro maximal 210,00
Euro Mitgliedsbeitrag bezahlen, beginnen die Gebühren des Steu-
erberaters jenseits dieser Beträge, weiß Hartmut Bergmann zu
berichten. Er hilft in seiner Beratungsstelle in der Oberlandstr. 110
in Lauscha den Mitgliedern jährlich bei der Erstellung der Ein-
kommensteuererklärung. 

Was viele nicht wissen ist, dass ein Beratungsstellenleiter eine
einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren vorwei-
sen muss, ehe die Zulassung durch die Oberfinanzdirektion erteilt
wird.

Neben der Einkommensteuererklärung berät der Verein bei jegli-
chen Fragen, überprüft den Steuerbescheid und legt gegebenen-
falls auch Einspruch beim Finanzamt ein. Betreut werden können
– den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend – alle Arbeitneh-
mer, deren Einnahmen aus Zinsen, Kapital, Vermietung und Ver-
pachtung die Höhe von jährlich insgesamt 9.000 Euro (Ledige)
bzw. 18.000 Euro (Verheiratete) nicht überschreiten. Selbstständi-
ge, Freiberufler sowie Land- und Forstwirte dürfen die Lohnsteu-
erhilfevereine nicht beraten. 

„Sie haben keine Lust, keine Zeit oder kommen nicht zurecht“,
erklärt Berater Bergmann die Motive seiner Klientel. Der Lohn-
steuerhilfeverein Altbayerischer arbeitet nach den Vorschriften
des Steuerberatungsgesetzes. Regelmäßige Kontrollen der Ober-
finanzdirektionen und das Verbot von anderen wirtschaftlichen
Tätigkeiten (wie die Vermittlung von Versicherungen) gewährlei-
sten die Qualität und Unabhängigkeit der Beratung. Ziel ist nicht
Gewinn, sondern die Hilfe im Sinne eines „Idealvereins“, heißt es
von Seiten des Vereins.

Insgesamt ist der Altbayerische mit etwa 400 Beratungsstellen im
gesamten Bundesgebiet vertreten. Jährlich werden ungefähr
5 Millionen Mitglieder von mehr als 900 Lohnsteuerhilfevereinen
beraten. Der Mitgliedsbeitrag liegt mit durchschnittlich 100 Euro
über dem Preis eines Computer-Programms, aber deutlich unter
den Steuerberatergebühren.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
des WSV 08 Lauscha e.V.

Am Freitag, dem 17. November 2005 lädt der WSV 08
Lauscha e.V. seine Mitglieder, Kampfrichter und Gönner zur
diesjährigen Jahreshauptversammlung um 19.00 Uhr in das
Restaurant Glaskunst recht herzlich ein.

Der Vorstand des WSV 08 Lauscha hofft auf zahlreiche Teil-
nahme.

Veranstaltungsplanung 
des WSV 08 Lauscha e.V. 

Saison 2005/2006

Fr/So, 6./8. Januar 2006
Deutschlandpokal SP/NK
Marktiegelschanze Lauscha HS 102m

Sa/So, 4./5. Februar 2006
Landesjugendspiele Spezialsprunglauf/NK
Marktiegelschanze Lauscha 

Fr/So, 17./19. Februar 2006
FIS-Cup
Marktiegelschanze Lauscha HS 102m

Sa/So, 25./26. Februar 2006
Deutschlandcup Hundeschlittenrennen
Tierberg

So, 12. März 2006
Langlauf „Rund um den Tierberg“
Tierberg

Wochenendkurse
„Skispringen für Jedermann“

Jahr 2005/2006

(Kosten 200,00 Euro)

Fr/So, 18./20. November 2005
Grundkurs auf Schnee / Kunststoffmatten

Fr/So, 16./18. Dezember 2005
Grundkurs auf Schnee 

Fr/So, 20./22. Januar 2006
Grundkurs auf Schnee 

Fr/So, 10./12. März 2006
Grundkurs auf Schnee 

Fr/So, 24./26. März 2006
Grundkurs auf Schnee / Kunststoffmatten

Fr/So, 21./23. April 2006
Grundkurs auf Kunststoffmatten

Fr/So, 14./16. Juli 2005
2. Aufbaukurs auf Kunststoffmatten
(maximal 20 Personen)

WSV 08 Lauscha e.V.




